
 
Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Scheßlitz 

 

Herausgeber: Stadt Scheßlitz    ♦    1. Bürgermeister Roland Kauper    ♦    Druck: GEDI-Schriften Scheßlitz 
 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-12 Uhr, Donnerstag 13-18 Uhr Tel.: 09542/9490-0  Fax: 09542/9490-30 
 

Homepage der Stadt Scheßlitz:   www.schesslitz.de 
 

59. Jahrgang                                              Freitag, 05. Juni 2020                                               Nummer 21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

AMTLICHE   BEKANNTMACHUNGEN 

 
Ö f f n u n g s z e i t e n 

Wertstoffhof Scheßlitz 
Sommerzeit:    Donnerstag,   16.00 - 19.00 Uhr 
                             Samstag,   10.00 - 14.00 Uhr 

Kompostieranlage Scheßlitz 
Montag - Freitag      9.00 - 19.00 Uhr 
Samstag ( geschlossen !)     9.00 - 13.00 Uhr 
Stadtbücherei St. Kilian Scheßlitz 09542/921660 
Mittwoch    15.00 - 17.00 Uhr 
Sonntag      10.15 - 11.15 Uhr 
Forstrevier Scheßlitz – Staatswald 
Donnerstag     16.00 - 18.00 Uhr 
Guido Auer         Tel.:  09542 / 77 30 25 
Forstrevier Scheßlitz  Kommunal- u.Privatwald 
Donnerstag     15.00 - 17.00 Uhr 
Tel.:    09542 / 77 33 142      oder    0160/8831131 
Waldbesitzervereinigung e. V. 
Di. 9-12 u. Do. 15-17 Uhr,  Tel.:  09542 / 77 21 00 
Scheßlitz, Neumarkt 20 
 
 

N o t d i e n s t 
Rettungsdienst u. Notarzt, Feuerwehr: Telefon 112 

 
Arzt: Bereitschaftspraxis Scheßlitz, Oberend 29 
 Tel.: 09542 / 7 74 38 55; 
 Mi. und Fr.: 16-20 Uhr,  
 Wochenende und Feiertag: 9-21 Uhr, 
 Vorabend eines Feiertages: 18-20 Uhr. 
 Für Hausbesuche erreichen Sie den ärztli-
 chen Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte  
 über die Servicenummer 116 117. 
 
Tierarzt: Dr. Michael Blossei, Tel.: 505 
     DVM Andreas Lau, Tel.: 774651 
 

Kinderärztlicher Notdienst:  Welcher Kinderarzt 
Notdienst hat, erfahren Sie über den Anrufbeant-
worter Ihres Kinderarztes oder über Tel.: 116117. 
 
Zahnarzt: Dr. Wich, Gundelsh., Wiesenweg 1 A 
dienstbereit Samstag / Sonntag von 10-12 Uhr und 
18-19 Uhr. Die Zahnärzte haben von 0-24 Uhr 
Rufbereitschaft. Die Tonbandansage für den Not-
dienst ist an den eingeteilten Tagen unter der Nr. 
0921/761647 zu hören. Der Notdienst kann auch 
im Internet unter www.notdienst-zahn.de nachge-
lesen werden. 
 
Apotheken:  Notdienst (24 Std.-Dienst: 8-8 Uhr) 
05.06.: Linden-Apotheke, Bamberg, Siechenstr. 47 
06.06.: Vita-Apotheke, Bamberg, Promenadestr. 2 
07.06.: Vitale Apotheke im Ertl, Hallstadt, Emil- 
 Kemmer-Str. 19 
08.06.: Franken-Apo., Bamberg, Zollnerstr. 68 
09.06.: Franz-Ludwig-Apotheke, Bamberg, Franz- 
 Ludwig-Str. 14 A 
10.06.: SüdWest-Apo., Bbg., Schlüsselbergerstr. 4 
11.06.: Seehof-Apo., Memmelsdorf, Hauptstr. 8 
12.06.: Hubertus-Apo., Bbg., Hauptsmoorstr. 56 
 
 

    Anzeigen für das Mitteilungsblatt 
   richten Sie bitte an: 09542/949014 
      mitteilungsblatt@schesslitz.de 
 
 
 

Ab sofort erhältlich: 
 

Das Buch „ Ich Hans Zeyß - 
Meine Scheßlitzer“ 
Originaltexte aus dem Hausbuch 
von Gottfried Zeis 
erhalten Sie im Rathaus Scheßlitz 
 - Infothek – 

zum Preis von      8,- € 
 

vorübergehend 
geschlossen !! 

http://www.notdienst-zahn.de/
mailto:mitteilungsblatt@schesslitz.de
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Soziale und therapeutische Dienste 
Sozialstation der Caritas,  Tel.: 09542/8888 
Juraschwestern – Ambulante Alten- und 
Krankenpflege, Tel.: 09542/7740206 
Dorfhelferinnenstation Steinfeld  
zuständig Maschinenring Bamberg,  0951/967970 
Beratungs- u. Frühförderstelle d. Lebenshilfe 
Bamberg e.V., Außenstelle Scheßlitz 
Scheßlitz, Neumarkt 6, Tel.: 09542/773181 
Physiotherapie/Krankengymnastik, Massage, 
Lymphdrainage   
Jurafit Scheßlitz, Oberend 29, Tel.: 09542/7790 
Stefan Sünkel, Kiliansiedlung 16,  09542/773288 
Matthias Stöcker, Ziegeleistr. 12,  09542/774112 
Th. Brießmann, Peulendorferstr. 9, 09542/6569904  
Annette Ulshöfer, Birkenweg 12,    09542/7731932 
Ergotherapie  Weinbeer Chr., Oberend 17,  774960 
Logopädie  Praxis für Logopädie Martin, Myriam E. 
Michel, Scheßlitz, Hauptstr. 47, Tel.: 09542/7733690 
Osteopathie  Alexander Zenk, Hauptstr. 16, 7744274 
Die Nummer gegen Kummer: 
Kinder- und Jugendtelefon: 0800 111 0 333 
Elterntelefon: 0800 111 0 550 
 
 

VOLLSITZUNG  DES  STADTRATES 
AM  DIENSTAG,  09.06.2020 

Die nächste Vollsitzung des Stadtrates findet am 
Dienstag, 09.06.2020 um 19.00 Uhr in der Turn-
halle der Grundschule, Ostlandstr. 1 statt. 
 

Tagesordnung: 
1. ISEK - Billigung der Planung 
2. Bauangelegenheiten 
2.1 Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau Bü-

rogebäude mit Lagerhalle in Würgau, Fl.Nrn. 
20/2 und 23, Gemarkung Würgau 

2.2 Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau eines 
Wohnhauses in Scheßlitz, Fl.Nr. 476, Gemar-
kung Scheßlitz 

2.3 Antrag auf isolierte Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauunsplanes "Spitaläcker" zur 
Errichtung einer Einfriedung mit Überdachung 
in Scheßlitz, Fl.Nr. 285, Gemarkung Scheßlitz 

2.4 Antrag auf isolierte Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes "Pausdorfer 
Weg" zum Bau eines Naturkellers in Burg-
ellern, Fl.Nr 44/2, Gemk. Burgellern 

2.5 Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau des 
Dachgeschosses des Anbaus des bestehenden 
Wohnhauses mit Erneuerung Dach in Ludwag, 
Fl.Nr. 50, Gemarkung Ludwag 

2.6 Antrag auf Baugenehmigung mit Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Wie-
sengiech-Süd" zum Umbau des Dachgeschos-
ses des bestehenden Wohnhauses mit Dachge-
schoss der Doppelgarage und Neubau eines 
Doppel-Carports in Wiesengiech, Fl.Nr. 165 

2.7 Antrag auf Baugenehmigung zur Erstellung ei-
ner Lager- und Maschinenhalle in Scheßlitz, 
Fl.Nr. 358, Gemarkung Scheßlitz 

2.8 Antrag auf Baugenehmigung mit Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Wür-
gau-West" zur Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Carport in Würgau, Fl.Nr. 394/44, 
Gemarkung Würgau 

2.9 Antrag auf isolierte Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes "Löhrlein" zum 
Bau einer Grillkota in Ehrl. Fl.Nr. 359, Gemar-
kung Ehrl 

2.10 Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsän-
derung der EG-Wohnung im bestehenden 
Zweifamilienhaus zur Ferienwohnung in Wür-
gau, Fl.Nr. 81, Gemarkung Würgau 

3. Sonstiges 
 

Die Sitzung des Stadtrates ist öffentlich. Jedoch ist 
die Anzahl der Sitzplätze aufgrund der Vorschriften 
rund um die Beachtung des Infektionsschutzes (Ab-
standsflächen) begrenzt. Die Teilnahme an der 
Stadtratssitzung ist nur mit Mundschutz möglich. 
Weitere Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sit-
zung werden an den Anschlagtafeln bekannt ge-
macht. Anschließend findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt. 
 

      Roland Kauper, 1. Bürgermeister 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen 

Gemeindeverfassungsrechts 
vom 16. Dezember 2009 

Die Stadt Scheßlitz erlässt auf Grund der Art. 20a, 
23, 32, 33, 34, 35, 88 und 103 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern folgende Änderungs-
satzung: 
 

§ 1 
§ 2 Absatz (1) Buchstabe c) erhält folgende neue 
Fassung: 
c) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und 6 weiteren Mitgliedern des 
Stadtrates. 
§ 2 Absatz (2) Satz 2 erhält folgende neue Fas-
sung: 
Der Vorsitzende des in Absatz 1 Buchstabe c) ge-
nannten Ausschusses wird aus den Reihen des 
Stadtrates gewählt. 
§ 3 Absätze (2) und (3) erhalten folgende neue 
Fassung: 
(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten 
für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungs-
geld von je 30,00 € für die notwendige Teilnahme 
an Sitzungen des Stadtrats oder eines Ausschusses. 
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(3) Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestell-
te sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalles. Selbständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 
30,00 € je volle Stunde für den entstandenen Ver-
dienstausfall. Montag bis Freitag von 07.00 bis 
17.00 Uhr. 
 

§ 2 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Mai 2020 in 
Kraft. 
 

Scheßlitz, den 28. Mai 2020 
 

Roland Kauper, 1. Bürgermeister 
 
 

LANDRATSAMT  BAMBERG 
Probealarm im Landkreis am 6. Juni 

Am Samstag, 06. 06.2020, führt das Landratsamt 
Bamberg in der Zeit von 11:00 bis ca. 13:00 Uhr einen 
Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch. In Zusam-
menarbeit mit der Integrierten Leitstelle Bamberg-
Forchheim werden die örtlichen Sirenen im Landkreis 
ausgelöst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprü-
fen. Das Landratsamt Bamberg bittet die Bevölkerung 
um Verständnis. 

-------------------------------------- 
Video-Sprechtag Sicherung und Nachfolge 

am 17. Juni 2020 
Sie haben Fragen zu Controlling, Organisation, Finan-
zierung, Marketing, Vertrieb, Personal, Planung oder 
zu Nachfolgeregelungen? Sie benötigen Unterstüt-
zung, da Ihr Unternehmen im Zuge der Corona-Krise 
in Schieflage geraten ist? Sie suchen einen neutralen 
und unabhängigen Ansprechpartner, der wertvolle 
Tipps und Hilfestellung bieten kann? Dann nutzen Sie 
den Sprechtag mit Vertretern der Aktivsenioren Bay-
ern und der oberfränkischen Kammern, den die Wirt-
schaftsförderungen von Stadt und Landkreis monatlich 
anbieten. Am Mittwoch, den 17.06.2020 ab 9.00 Uhr 
findet der nächste Sprechtag zur Unternehmenssiche-
rung und –nachfolge aus Hygieneschutzgründen in 
Form einer Videokonferenz statt. Die Einzelberatun-
gen werden über die Wirtschaftsförderung des Land-
ratsamtes koordiniert. Eine Anmeldung ist unter der 
Tel.: 0951/85-223 oder der E-Mail: rainer.keis@lra-
ba.bayern.de bei Herrn Rainer Keis unbedingt erfor-
derlich. 

-------------------------------------- 
Jetzt geht’s wieder raus ins Bamberger Land! 

Die Freizeitlinien-Saison hat begonnen 
Endlich wieder Radfahren, Wandern und Freizeitver-
gnügen im Bamberger Land! Die beliebten VGN-Frei-
zeitbuslinien „Steigerwald-Express“ und „Brauereien-
Wander-Express“ im Bamberger Land bringen Radler 
und Wanderer auch in diesem Jahr zu vielen Ausflugs-
zielen im Steigerwald und in der Fränkischen Schweiz. 
Bedingt durch die Corona-Einschränkungen wurde der 
Start der VGN-Freizeitlinien um drei Wochen ver-

schoben. Die beiden Buslinien werden seit vielen Jah-
ren von der Omnibusverkehr Franken GmbH gefahren 
und sind ein attraktives ÖPNV-Angebot gerade für Fa-
milien, um auf entspannte Weise die herrliche Natur 
im Bamberger Land ohne eigenen Pkw zu entdecken. 
Mit dem „Steigerwald-Express“ erreichen die Fahr-
gäste direkt den Baumwipfelpfad bei Ebrach oder das 
Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf. Der 
„Steigerwald-Express“ fährt auf zwei Buslinien inklu-
sive Fahrradanhängern bis zum 01.11. immer sonn- 
und feiertags dreimal täglich. Eine Linie startet am 
Bahnhof Hirschaid nach Frensdorf und weiter über 
Burgebrach und Burgwindheim nach Ebrach zum 
Baumwipfelpfad. Die andere Linie beginnt in Bam-
berg (Bahnhof), fährt ebenfalls nach Frensdorf und 
über Pommersfelden nach Schlüsselfeld. Am Linien-
knoten in Frensdorf wurde der Fahrplan so getaktet, 
dass ein Umstieg auf die jeweils andere Linie möglich 
ist. Burgebrach, Burgwindheim, Ebrach, Frensdorf, 
Pommersfelden und Schlüsselfeld bieten zahlreiche 
Ausgangspunkte für wunderbare Radtouren in den 
Flusstälern oder für Wanderungen über die Hügel des 
Steigerwaldes. Der „Brauereien-Wander-Express“ 
bringt Ausflügler bis 01.11. samstags, sonn- und feier-
tags in die Fränkische Schweiz rund um Heiligenstadt 
i. OFr. und Aufseß. Die Freizeitlinie fährt die Strecke 
Ebermannstadt - Heiligenstadt - Aufseß - Hollfeld 
bzw. Breitenlesau. Gerade Wanderer lockt ein dichtes 
Netz an Wanderwegen und viel Sehenswertes in die 
Fränkische Schweiz. Tipps zum Wandern und Rad-
fahren im Bamberger Land: www.bambergerland.de. 
Da der Fahrscheinverkauf beim Busfahrer noch einge-
schränkt ist, rät der VGN dazu, die App „VGN Fahr-
plan & Tickets“, den Onlineshop (shop.vgn.de) oder 
die Fahrkartenautomaten zu nutzen. Auch in den Frei-
zeitbuslinien gelten die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung und die üblichen Hygiene-
regeln (www.vgn.de/corona_Hygiene). Weitere Info´s 
zu den Freizeitlinien unter www.vgn.de/freizeitlinien. 
 
 

DEUTSCHE  RENTENVERSICHERUNG 
Deutsche Rentenversicherung nimmt 

persönliche Beratungstermine wieder auf 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern bietet 
wieder persönliche Beratungen vor Ort an. Die Aus-
kunfts- und Beratungsstelle in Bamberg ist ab sofort 
wieder für Kundenbesuche geöffnet. „Dies jedoch aus-
schließlich nach vorheriger Terminvereinbarung sowie 
ohne Begleitperson. Bitte nehmen Sie vor einem Be-
such unbedingt telefonisch Kontakt auf. Kontaktdaten: 
www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/ 
beratungsstellen. Spontanberatungen können aufgrund 
der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden. In 
Anlehnung an die Entscheidung der Staatsregierung 
bitten wir unsere Besucher, ihre Mund-Nasen-Bede-
ckung mitzubringen“, informiert Pressesprecherin San-
dra Skrzypale. „Bitte sehen Sie von einem Besuch ab, 
wenn bei Ihnen Erkältungssymptome oder erhöhte 
Temperatur auftreten“, so Skrzypale weiter. Für den 

http://www.bambergerland.de/
http://www.vgn.de/corona_Hygiene
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Gesundheitsschutz wird zusätzlich gesorgt: Im Warte-
bereich wurden Vorkehrungen getroffen, um die vor-
geschriebenen Abstände einzuhalten. Plexiglasschei-
ben im Kundenbereich sorgen für zusätzlichen Schutz. 
„Wir freuen uns, für unsere Versicherten wieder vor 
Ort persönlich da sein zu können“, sagt Skrzypale. 
„Dennoch empfehlen wir unseren Kundinnen und 
Kunden, die telefonische Beratung und unser Online-
Angebot weiterhin bevorzugt in Anspruch zu neh-
men.“ Kompetente Beratung und individuelle Aus-
künfte am Telefon – die Experten der Rentenver-
sicherung beantworten alle Fragen zum Thema Rente, 
Reha und Altersvorsorge gewohnt zuverlässig unter 
der kostenfreien Servicenummer 0800 1000 48018. 
Für die Aufnahme von Anträgen wird um telefonische 
Anmeldung gebeten. Zahlreiche Anliegen können 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/online-
dienste unkompliziert von zuhause aus erledigt wer-
den. 

-------------------------------------- 
Rehakliniken nehmen wieder Patienten auf 

Die Rehakliniken des Klinikverbundes der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern in Bayern dürfen ab 
sofort wieder Patientinnen und Patienten für medizi-
nische Rehabilitationen aufnehmen. Während sich ihr 
Einsatz in den vergangenen Wochen wegen der Coro-
na-Pandemie auf dringend erforderliche Heilverfahren 
beschränken musste, kehren damit die Einrichtungen 
einen Schritt in Richtung Normalbetrieb zurück. Das 
teilte der fränkische Rentenversicherer jetzt mit. Dies 
betrifft die Frankenklinik in Bad Kissingen, die Fran-
kenland-Klinik in Bad Windsheim, die Höhenklinik in 
Bischofsgrün, die Klinik Frankenwarte in Bad Steben, 
die Klinik Herzoghöhe in Bayreuth, die Ohlstadtklinik 
in Ohlstadt, die Rheumaklinik in Bad Aibling sowie 
die Sinntalklinik in Bad Brückenau. „Eine Reihe von 
Hygienemaßnahmen ermöglicht uns den sicheren Be-
trieb der Kliniken“, erklärt Sandra Skrzypale, Presse-
sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Nord-
bayern. Die jüngste Allgemeinverfügung des Bay-
erischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
erlaubt zunächst nur eine begrenzte Gesamtzahl an Pa-
tientinnen und Patienten. „Die Therapiemöglichkeiten 
wurden gemäß der gebotenen Hygiene- und Abstands-
regelungen angepasst“, erläutert die Pressesprecherin. 
Viele erforderliche medizinische Rehabilitationen sind 
durch die Rentenversicherung in den letzten Monaten 
bewilligt worden. Wegen der vorsorglichen Schutz-
maßnahmen konnten die Rehabilitanden die Heilbe-
handlungen jedoch seit Mitte März nicht antreten. 
Nach den landesweiten Lockerungen will der Renten-
versicherer ihnen nun nach und nach wieder die not-
wendigen Rehabilitationen ermöglichen. Unter den be-
sonderen hygienischen und medizinischen Standards 
können zunächst Patientinnen und Patienten, deren Be-
handlung aufgeschoben wurde, ihre Reha beginnen. 
Auch wer eine Klinik aufgrund behördlicher Vorgaben 
oder auf eigenen Wunsch wegen der Corona-Pandemie 
vorzeitig verlassen hat, kann die Reha auf unbürokra-
tischem Weg nachholen. Dafür bietet die Deutsche 

Rentenversicherung ein vereinfachtes Formular an, das 
zudem für Kinder- und Jugendrehabilitationen genutzt 
werden kann. Es ist abrufbar unter: www.deutsche-
rentenversicherung.de/G0101. 
 
 

AMT  FÜR  ERNÄHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT  UND  FORSTEN 

Achtung Waldbesitzer: Borkenkäfer schwärmt; 
Bohrmehlkontrolle wichtig 

In den Landkreisen Bamberg und Forchheim ist der 
Schwärmflug der Borkenkäfer in vollem Gange. Die 
Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Bamberg appellieren deshalb 
dringend an die Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer, sofort und dann in zweiwöchigem Rhythmus zu 
kontrollieren, ob ihre Fichtenwälder befallen sind. 
Dies ist vor allem an alten Befallsherden notwendig. 
Derzeit ist das braune Bohrmehl am Stammfuß von 
frisch befallenen Fichten deutlich erkennbar. Das 
Bohrmehl sieht aus wie Schnupftabak. Es sammelt 
sich auf Rindenschuppen, am Stammfuß, in Spinn-
weben oder auf der Bodenvegetation. Erst später 
färben sich die Kronen braun und die Rinde blättert 
ab. Dann ist der Jungkäfer bereit auszufliegen und 
eine wirksame Bekämpfung ist kaum mehr möglich. 
„Befallene Stämme müssen rasch aufgearbeitet und 
dann entrindet oder mindestens 500 Meter aus dem 
Wald transportiert werden“, erklärt Hans Schmitt-
nägel, Leiter des AELF Bamberg. Zudem sei es not-
wendig, die Baumkronen zu häckseln, denn die Kä-
fer nutzen schon Äste ab drei Zentimetern Durch-
messer als Brutstätte. Wie die Symptome eines Bor-
kenkäferbefalls aussehen und was dann zu tun ist, 
wird erstmals auch in zwei Kurzvideos der Bayeri-
schen Forstverwaltung erklärt. Detailinfos zur Bor-
kenkäferbekämpfung, zu den Fördermöglichkeiten 
und den Ansprechpartnern gibt es unter www.aelf-
ba.bayern.de. Hier finden sich auch die beiden neu-
en Video-Tutorials. 
 
 

TOURISMUSZENTRALE 
FRÄNKISCHE  SCHWEIZ 

Der Tourismus fährt in Bayern langsam wieder 
hoch. Nach und nach öffnen auch wieder touris-
tische Betriebe in der Fränkischen Schweiz, wie Se-
henswürdigkteiten und Freizeiteinrichtungen ihre 
Tore. Unter nachfolgendem Link haben wir diese 
aufgelistet: 
 

www.fraenkische-schweiz.com/de/meine-
fraenkische-schweiz/geoeffnete-betriebe.html 
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Information zur Kanal- und Wasserleitungserneuerung im Bereich 
Bonalinostraße, Ostlandstraße, Öttleinstraße, Von-Brunn-Straße, 

Steinleite, Tannenweg, Birkenweg 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

leider ist auf Grund der Verordnungen während der Corona-Pandemie eine angedachte Versammlung mit al-
len Anliegern im Sanierungsgebiet nicht möglich. Wir werden Sie deshalb vorerst über das Mitteilungsblatt 
der Stadt Scheßlitz informieren und bei Bedarf in persönlichen Gesprächen die Baumaßnahme erläutern. 
Auf folgende Punkte möchten wir hinweisen: 
 

Der Beginn der Baumaßnahme ist für den 15.06.2020 vorgesehen. Die Arbeiten beginnen in der Bonalino- 
und Öttleinstraße und werden dann in der Vonn-Brunn-Straße fortgesetzt. Somit ist die Ausführung der Bau-
arbeiten von West nach Ost vorgesehen. Die Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung. Die städtisch beauf-
tragte Firma wird jedoch dafür Sorge tragen, dass der Anliegerverkehr sowie der Schulbus gewährleistet 
sind. Auf Beeinträchtigungen (Staub, Lärm, beengte Verhältnisse etc.) sollten Sie sich jedoch einstellen. 
 

Für die Grundstücksanschlüsse sind folgende Punkte zu beachten: 
 Je Flurstück wird eine Mischwasser-Anschlussleitung bis ca. 1,0 m über die Grenze auf Kosten der Stadt 

Scheßlitz vorverlegt 
 Weitere Anschlüsse bedürfen der Zustimmung der Stadt und gehen zu Lasten des Grundstücks-

eigentümers 
 Die Ergebnisse der Kanal-TV-Untersuchung der bestehenden Kanäle können hierzu zur Information bei 

der Stadt Scheßlitz eingesehen werden (bekannte Anzahl an Hausanschlüssen) 
 Beachten Sie bei der Anschlusssituation, dass eventuelle Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung des 

Oberflächenwassers spätestens mit nachfolgendem Straßenbau erforderlich werden können 
 In unmittelbarer Nähe der Grundstücksgrenze ist zwingend ein Revisionsschacht zu verbauen. Eine An-

fahrbarkeit muss gegeben sein. Dies gilt auch für zusätzliche Anschlüsse, insofern diese einzeln aus dem 
Grundstück geführt werden 

 Der Revisionsschacht muss mindestens einen lichten Durchmesser von 80 cm haben 
 Bezüglich der Rückstausicherung sind die Vorgaben der DIN 1986-100 einzuhalten (Schutz tiefliegender 

Räume) 
 Das Schmutz- und Regenwasser ist nach den technischen Vorschriften getrennt bis zum o. g. Revisions-

schacht zu führen 
 Arbeiten im öffentlichen Raum sind zwingend von der städtisch beauftragten Baufirma auszuführen 
 Sollten Sie Arbeiten im Privatraum von der städtisch beauftragten Baufirma ausführen lassen wollen, 

sollten Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauleiter abstimmen (eigener Auftrag) 
 Die städtisch beauftragte Baufirma ist nicht verpflichtet, Aufträge von Privatpersonen anzunehmen 
 Wasserleitungshausanschlüsse müssen mindestens der Druckstufe PN 10 (10 bar) entsprechen. Unter 

Umständen kann die Druckstufe des bestehenden Anschlusses erst bei Verlegung des Anschlusses (Auf-
schneiden der Leitung) festgestellt werden. Eventuell ist es dann erforderlich, die Leitung bis zur Was-
seruhr zu erneuern 

 Sollten Grabungsarbeiten auf dem Grundstück bis zum Gebäude ausgeführt werden, sollten bereits Vor-
kehrungen für eine im Zuge des Straßenbaus vorgesehenen Aufbaus eines Mikroleerrohrsystems („Glas-
faser“) getroffen werden 

 

Die Bauverwaltung wird zusammen mit den Bauleitern des Ingenieurbüros und der ausführenden Firma zu 
Einzelterminen auf Sie zugehen, um die genaue Ausführung der Anschlusssituation zu besprechen. 
 

Bitte suchen Sie zunächst den „kurzen“ Dienstweg mit dem Polier vor Ort und wenden Sie sich bei Bedarf 
an folgende Ansprechpartner: 
 

Herr Söllner (Bauamt – Stadt Scheßlitz)   Tel.: 09542/949024 Handy: 0160/94828007 
Herr Grasser / Herr Hoh (Wasserwart – Stadt Scheßlitz)    Handy: 0160/94828022 
Herr Palmowski (Bauleitung – Büro Höhnen & Partner)  Tel.: 0951/9808113  Handy: 0170/8340660 
Herr Scheuplein (Bauleitung – Baufirma NEWO)  Tel.: 09528/922115 Handy: 0160/98974986 
 



Mitteilungsblatt Nr. 21 vom 05.06.2020      6 

Bekanntmachung 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB - 
1. Änderung Bebauungsplan „Brandäcker“ mit 

1. Änderung Bebauungsplan „Bahnhof“ 
 

Der Stadtrat der Stadt Scheßlitz hat in seiner Sitzung am 19.05.2020 die 1. Änderung Bebauungsplan (BBP) 
„Brandäcker“ mit 1. Änderung Bebauungsplan (BBP) „Bahnhof“ in der Fassung vom 19.05.2020 gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der BBP für das Gebiet am süd-
westlichen Ortsende des Hauptortes Scheßlitz, nordwestlich der Staatsstraße St 2190 („Bamberger Straße“), 
südlich der Ortsstraße „Am Hoffeld“, nordöstlich der Ortsstraße „Brandäcker“, südöstlich der „Austraße“ 
und beiderseits der Straße „Zur Au“ in Kraft. Der Geltungsbereich beinhaltet die folgenden Grundstücke der 
Gemarkung Scheßlitz vollflächig: Flur - Nummern 827/3, 828, 828/3, 842/4, 843/1, 843/3, 844, 844/1 - 
844/3 und 845/8. 
 

Jedermann kann den BBP bestehend aus der Planurkunde und aus der Planbegründung im Rathaus der Stadt 
Scheßlitz (Bauamt, 1. Stock, Zimmer 15, Hauptstraße 34, 96110 Scheßlitz) während der allgemein be-
kannten Dienst-/Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend stehen die 
Planunterlagen auch online/digital auf der Homepage der Stadt Scheßlitz für jedermann zur Einsichtnahme 
zur Verfügung. 
 

Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbe-
achtlich werden demnach 
 

1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
4) nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des BBPs schriftlich gegenüber der Stadt Scheß-
litz geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Stadt Scheßlitz, den 05.06.2020 
………………………………………………..  
Ort, Tag 
 

         (Siegel)  
 
 
………………………………………………..  
Unterschrift 
1. Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Genehmigung der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

 
Bekanntmachung der Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
 
Stadt Scheßlitz 
 
für das Gebiet des Solarparks Scheßlitz 
 
Mit Bescheid vom 19. Mai 2020 Nr. 41.2-6100-3840 hat das Landratsamt Bamberg die 4. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Scheßlitz für den Bereich des Solarparks Scheßlitz genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. Jedermann kann den 
Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt Scheßlitz (Rat-
haus, Hauptstraße 34, 96110 Scheßlitz zu den Öffnungszeiten an Werktagen von Montag - Freitag von 8.00 - 
12.00 Uhr, Donnerstag von 13.00 - 18.00 Uhr) einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist dar-
zulegen. 

 
 
 
 
Scheßlitz, den 05.06.2020 
 
 
 
…………………………………………     (Siegel) 
Roland Kauper, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Scheßlitz“ 

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark 
Scheßlitz“ der 
 
Stadt Scheßlitz 
 
für das Gebiet des Solarparks Scheßlitz. 
 
Die Stadt Scheßlitz hat mit Beschluss vom 3. März 2020 den Bebauungsplan „Solarpark Scheßlitz“ als Sat-
zung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt Scheß-
litz (Rathaus, Hauptstraße 34, 96110 Scheßlitz zu den Öffnungszeiten an Werktagen von Montag - Freitag 
von 8.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag von 13.00 - 18.00 Uhr) einsehen und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen. 
 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. 
 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnach-
teile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
 
 
Scheßlitz, den 05.06.2020 
 
 
 
…………………………………………     (Siegel) 
Roland Kauper, Erster Bürgermeister 
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Rufnummern der Stadt Scheßlitz   Telefon-Nr.: Zimmer-Nr. 
 

Vermittlung         09542/9490-0 
Telefax          09542/9490-30 
Internet          www.schesslitz.de 
E-Mail          poststelle@schesslitz.de 
Erster Bürgermeister Roland Kauper      09542/9490-21  12 
Cornelia Weber        09542/9490-23  17 
Geschäftsleitung, Personalverwaltung, Standesamt, Friedhofsverwaltung, Datenverarbeitung 
Andrea Pfeufer / Bianka Weber      09542/9490-28  13 
allgemeine Verwaltung, Fischereischeine 
Dominik Ahles         09542/9490-27  14 
Liegenschaften, Miet- und Pachtverträge, Notariatsverträge 
Renate Hemmer        09542/9490-12  2 
Einwohnermeldeamt, Passamt, Soziales, Renten, Buchst. A-K 
Stefanie Schmelzer        09542/9490-10  3 
Einwohnermeldeamt, Passamt, , Soziales, Renten, Buchst. L-Z, Gewerberecht 
Gundi Röder         09542/9490-14        Infothek 
Mitteilungsblatt, Infothek, Tourismus, Fundbüro     mitteilungsblatt@schesslitz.de 
Jörg Wittek         09542/9490-29  15 
Hochbau 
Norbert Jandesek        09542/9490-26  15 
Bauamt 
Frank Söllner         09542/9490-24  15 
Bauamt, Straßenverkehrsrecht 
Susann Warnecke        09542/9490-25  15 
Tiefbau 
Michael Schmutzer        09542/9490-15  4 
Leiter Finanzverwaltung 
Birgit Felsch         09542/9490-17  5 
Hundesteuer, Abwasserabgabe, Kämmerei 
Roswitha Merklein        09542/9490-16  5 
Grund- und Gewerbesteuer, Verbrauchsgebühren 
Susanne Völk         09542/9490-18  5 
Kassenverwaltung, Mahnwesen 
Carolin Braun         09542/9490-19  5 
Kassengeschäfte 
Harald Goppert        09542/9490-32  1 
Buchhaltung, Löhne und Gehälter 
 
Weitere Rufnummern: 
Bauhof   09542/1806   Altes Rathaus Bücherei  09542/921660 
Kläranlage  09542/7720450   Altes Rathaus Notar  09542/774650 

Freibad   09542/8116 
 
Kindertagesstätten: 
Kindergarten Scheßlitz      09542/774724-0 
Kinderkrippe Scheßlitz  09542-774323-2 
Kindertagesstätte Giech       09542/1668 
Kindertagesstätte Stübig       09542/7970 

 
Schulen: 
Grundschule Scheßlitz       09542/921215 
Mittelschule Scheßlitz       09542/921095 
Dreifachturnhalle Scheßlitz 09542/7741645 
Staatl. Realschule Scheßlitz   09542/77205-0 
Giechburgschule Scheßlitz     09542/774360 
Johannes-Schule Scheßlitz     09542/70234 
 

mailto:poststelle@schesslitz.de
mailto:mitteilungsblatt@schesslitz.de
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VEREINSNACHRICHTEN 
 
 

V d K  SCHESSLITZ 
Die Monatstreffen am 04.06.2020 (Sonne Würgau) 
und am 02.07.2020 (Schweizer-Hof Würgau) ent-
fallen !! 
 
 

MUSIKVEREIN SCHESSLITZ e.V. 
Almfest entfällt 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie müssen 
wir leider das diesjährige Almfest an Fronleichnam 
absagen. Wir bedauern diese Entscheidung, halten 
sie jedoch in der aktuellen Situation für das Rich-
tige. Wir hoffen, dass wir unsere Gäste im kom-
menden Jahr wieder wie gewohnt auf der Hinden-
burg-Alm unterhalten und verköstigen können! 

-------------------------------------- 
… wir leben Musik … 

Im September 2020 wird (hoffentlich) wieder 
durchgestartet, wir bieten noch freie Plätze in den 
Bereichen: 
Blockflötenkreise, 
für Kinder von ca. 5 bis 7 Jahren 
Nadine Lieb (Tel.: 09542/921012) 
Kinderorchester, 
für Kinder, die etwa vier Monate bis zweieinhalb 
Jahre Unterricht erhalten haben 
Susanne Kügel (Tel.: 0151/41878781) 
Almdulder, 
für Jungmusiker nach ca. zwei bis drei Jahren Aus-
bildung 
Sascha Jakob (Tel.: 0171/2334277) 
 

Weitere Informationen, unverbindliche Gespräche 
oder Nachfragen und Anmeldungen bitte zeitnah 
noch in diesem Schuljahr erledigen! 
 
 

CARITASVERBAND 
Das Caritas Beratungshaus Geyerswörth 

ist wieder geöffnet! 
In den letzten Wochen waren die Beratungsstellen 
des Caritas Beratungshauses Geyerswörth, bedingt 
durch die aktuelle Situation, für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Stattdessen erfolgte die Beratung 
telefonisch oder online und nur in Notfällen per-
sönlich. Ab sofort sind die Beratungsstellen zu den 
üblichen Öffnungszeiten, unter Berücksichtigung 
der erforderlichen Schutzvorkehrungen und Ein-
haltung der hygienischen Standards, wieder geöff-
net. Wichtig: Bei der Beratung ist das Tragen des 
Mund-Nasenschutzes zum Schutz aller Beteiligten 
Voraussetzung. Eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung ist zwingend erforderlich: Cari-

tasverband für die Stadt Bamberg und den Land-
kreis Forchheim e.V., Internet: www.caritas-
bamberg-forchheim.de. 
 
 

FRÄNKISCHE  SCHWEIZ-MUSEUM 
Seit zwei Wochen ist das Fränkische Schweiz-Mu-
seum wieder für das Publikum geöffnet. In den 
nächsten Wochen wird auch der Tourismus in der 
Fränkischen Schweiz nach und nach anfahren. Das 
Museum erweitert daher seine Öffnungszeiten ganz 
erheblich. Das Museum öffnet nun auch montags 
von 10-17 Uhr. Während der Hochphase von Coro-
na gab es einige Gespräche zwischen Gastgebern 
der Region und Museumsleitung. Dabei ging es 
auch um die Frage, wie man sich gegenseitig unter-
stützen kann. Immer wieder wurde dabei von Seiten 
der Gastgeber der Wunsch geäußert, dass das Mu-
seum seine Pforten auch montags für Besucher öff-
net. Denn Touristen stehen ungern vor verschlos-
senen Türen, da oftmals nur ein eng begrenztes Zeit-
kontingent für die Freizeit zur Verfügung steht. Für 
die Gastgeber sind die Verlässlichkeit und der nie-
derschwellige Zugang der Institution wichtig. Seit 
einiger Zeit, verstärkt durch Corona, verändern sich 
die Gewohnheiten der Urlaubsplanung ganz erheb-
lich. Erlebnisse werden bereits im Vorfeld einer 
Reise geplant. Durch die jetzt erfolgte Erweiterung 
der Öffnungszeiten können Gastgeber das Museum 
fest in ihr Programmangebot integrieren. Wie so et-
was aussehen kann, sieht man an der Jugendher-
berge Pottenstein. Dort gibt es eine buchbare Reise, 
die einen Besuch in das Fränkische Schweiz-Mu-
seum gleich einschließt. Neben der großen ständi-
gen Ausstellung mit 43 Räumen zeigt das Frän-
kische Schweiz-Museum auch Sonderausstellungen. 
Dieses Jahr heißt die Sonderausstellung „Blick-
winkel – Die Fränkische Schweiz vor der Fotogra-
fie“. Zahlreiche Programme der Museumspädago-
gik, wie Expeditionsblätter, Gruselführungen und 
auch Abenteuerrätsel bringen zusätzliche Abwechs-
lung in den Besuch des Museums. Führungen sind 
derzeit wegen Corona allerdings nicht möglich. 
 
 

 
Freibad Scheßlitz 

 

Im Zuge der Sanierung des Sanitärtraktes in 
unserem Freibad werden alle Kabinen und Blech-
spinde ersetzt. Diese können bei Interesse gegen 

eine Spende erworben werden. 
 

Nähere Auskünfte erteilen unsere Bademeister 
unter der Tel.: 09542 / 8116. 
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Seelsorgebereicht Gügel 
Gottesdienstordnung 

 

Samstag, 06.06. 
18.00 in Weichenwasserlos Pfarrkirche:  

Eucharistiefeier 
Kollekte für alle Pfarreien 

Sonntag, 07.06.       Dreifaltigkeitssonntag 
8.30 in Scheßlitz Pfarrkirche: 

f. Giech u. Peulendorf: Eucharistiefeier 
9.00 in Wattendorf Pfarrkirche: Euch.feier 

10.30 in Scheßlitz Pfarrkirche: 
Wort-Gottes-Feier 

14.00 in Scheßlitz Pfarrkirche: 
Taufe, Eleanor Bär 

Kollekte für alle Pfarreien 
Mittwoch, 10.06. 

18.00 in Weichenwasserlos Pfarrkirche:  
Eucharistiefeier 

Donnerstag, 11.06.     Fronleichnam - Hochfest 
9.00 in Scheßlitz Pfarrkirche: GD 
9.00 in Wattendorf Pfarrkirche: GD 

10.30 in Giech: GD im Pfarrgarten 
17.00 in Peulendorf Pfarrkirche: GD. Bitte 

Anmeldung bei Frau Angelika Ar-
nold, Tel. 1019  

Samstag, 13.06. 
 Gottesdienste in der nächsten Aus-

gabe ersichtlich! 
Sonntag, 14.06.    11. Sonntag im Jahreskreis 

 Gottesdienste in der nächsten 
Ausgabe ersichtlich! 

 

Wichtige Mitteilungen und Termine: 
Voranmeldungen zu den jeweiligen Gottesdiensten 
sind nicht mehr nötig. Bitte beachten Sie nach-
folgende Hinweise zum Gesundheitsschutz! 
 

WICHTIGE HINWEISE 
Teilnahme ist nur mit Mund-Nasenschutz möglich. Teil-
nehmen kann nur, wer nicht an Covid-19 erkrankt ist, 
keinerlei klassischen Erkältungssymptome aufweist und 
in den vergangenen 14 Tagen keinen direkten Kontakt zu 
einer an Covid-19 erkrankten Person hatte (Kontaktper-
sonen der Kategorien 1+2). Kommen Sie bitte frühzeitig 
zum Gottesdienst. Am besten 20 Minuten vorher. So 
können wir längere Schlangen und Wartezeiten vermei-

den. Die Sonntagspflicht bleibt weiterhin außer Kraft 
gesetzt. Bringen Sie bitte ihr eigenes Gotteslob mit. 
Eine freie Platzwahl ist leider nicht möglich. Ihnen wird 
vom Ordner ein Platz zugewiesen. Verlassen Sie diesen 
nur in Notfällen. Bitte verzichten Sie weiterhin auf den 
Friedensgruß mit Handschlag. Bitte vermeiden Sie 
mögliche Berührungen der Hände während der Kom-
munion. Eine Mundkommunion ist nicht möglich. Die 
Kollekte erfolgt am Ausgang und wird unter allen Pfar-
reien aufgeteilt. Alle Vorgaben im Detail finden Sie im 
Infektionsschutzkonzept der Pfarreien Scheßlitz, Giech, 
Peulendorf, Wattendorf und Weichenwasserlos. 
 

Kollekte für Sr. Avila u. Sr. Hiltraud 
Die geplante Kollekte am Wochenende 13. und 14.06. für 
Sr. Avila u. Sr. Hiltraud wird nach Möglichkeit in den 
Herbst verlegt. Wer trotzdem spenden möchte, kann dies 
gerne tun. Bankverbindung: Kath. Kirchenstiftung St. Kili-
an Scheßlitz, IBAN DE39 7705 0000 0000 1646 57. 
 
 
               Schönstatt-Zentrum Marienberg 

Lockerungen auf dem Marienberg 
Seit 17.05. können mit den inzwischen gesetzlich 
möglichen neuen Freiräumen in der Corona-Krise 
auch auf dem Marienberg folgende Lockerungen in 
Kraft treten: 
 

 Der Mehrgenerationen-Spielplatz ist wieder ge-
öffnet 

 Das Heiligtum und die Hauskapelle sind nach 
wie vor zum persönlichen Gebet geöffnet, aller-
dings noch nicht zu gemeinschaftlichen Gottes-
diensten 

 In eingeschränkter Form wird unser Nachmit-
tagskaffee wieder möglich sein. Die Gaststätte 
selbst bleibt noch geschlossen. Unter Einhal-
tung der Abstandsregelungen und mit Tragen 
von Schutzmasken, kann jedoch die Ausgabe 
von Kuchen und Getränken für den Verzehr im 
Außenbereich wieder erfolgen 

 Der Schönstattladen kann unter der Auflage ge-
öffnet werden, dass sich dort nur eine Person 
aufhält. Ähnlich ist es in der Trödelhalle. Dort 
dürfen zwei Personen gleichzeitig anwesend 
sein 

 Bitte beachten Sie, der monatliche Gebetsabend 
entfällt, dafür sind Beterinnen und Beter in der 
Marienkapelle herzlich willkommen 

 

Das Marienbergteam freut sich wieder über Gläu-
bige und Gäste und bittet darum, sich an die Aufla-
gen zu halten, damit die Lockerungen bestehen 
bleiben können. 
 
 
 

Mitteilungen der  

 

 

 

 

 

Tel.:  92 10 88  -  Fax: 92 10 89 

pfarramt@pfarrei-schesslitz.de 

www.pfarrei-schesslitz.de  

06.06.2020 – 14.06.2020 
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EVANG.-LUTH.   PFARRAMT   
  LICHTENEICHE    

SO 07.06.: 10.00 GD Himmelfahrtskirche Lichten-
eiche, max. 30 GD-besucher*innen, bei schönem 
Wetter auf den Wiesen vor der Kirche, max. 50 
GD-Besucher*innen, Teilnahme nur mit Mund-Na-
sen-Bedeckung, achten Sie auf Hygienehinweise 
und Abstandswahrung 
SO 14.06.: GD Himmelfahrtskirche Lichteneiche, 
max. 30 GD-Besucher*innen, bei schönem Wetter 
auf den Wiesen vor der Kirche, max. 50 GD-Be-
sucher*innen, Teilnahme nur mit Mund-Nasen-Be-
deckung, achten Sie auf Hygiene und Abstands-
wahrung 
Zur Information: 
Taufen und Trauungen sind theoretisch wieder 
möglich; allerdings gelten die gleichen Bedin-
gungen wie bei den Sonntagsgottesdiensten: be-
grenzte Teilnehmendenzahl, Mund-Nasen-Be-
deckung für alle, Gesang nur extrem begrenzt. 
Fragen Sie gerne im Pfarrbüro oder bei den 
Pfarrern nach. 
 

Unsere Ansprechpartner 
Pfr. Wolfgang Blöcker, Tel. 0951 / 407 8848, E-
mail: wolfgang.bloecker@elkb.de. 
Pfr. Udo Bruha, Tel. 09549 – 988 925, E-mail: udo-
bruha@t-online.de. 
Evang.-Luth. Pfarramt 
Bürozeiten: 
Mo., Di., Mi., Fr. 9-11 Uhr, Do. 16-18 Uhr. Bitte 
einzeln eintreten, mit Mund-Nasen-Bedeckung. 
Pfarramt: Tel. 0951 / 44379, Fax: 0951 / 407 8849. 
E-Mail: pfarramt.memmelsdorf@elkb.de. Web-
Adresse: www.lichteneiche-evangelisch.de 
Bankverb.: IBAN: DE45 7639 1000 0005 9355 55 
 

Landmetzgerei Günther Pfändner  
Zedersitz 16, 96197 Wonsees, Tel.: 09274 / 1434 oder 

0170 9317198, Fax: 09542 / 774857 
 

Verkauf Freitag, 05.06.2020, am Autohaus Bärenstrauch 
 

Unsere Umwelt ist uns nicht egal, deshalb kauf ich regional. 
Die Stofftasche ist dabei, in Pfändner´s Metzgerei. 

 

Angebote der Woche: 
Schweinekotelett  100g   -,54 
Schweinekammsteaks 100g     -,89 
Schweinerippchen  100g -,54 
Bratwürste  100g   -,89 
Presssack   100g -,79 
Weißwürste  100g -,89 
 

Heiße Theke ab 11.30 Uhr: Rindfleisch in pikanter Meerret-
tichsoße, gek. Haxen, Kümmelbauch, Leberkäs 
 

Ps: Sie können auch am Mittwoch Grillsachen usw. bestellen; 
wir liefern es zum Feiertag rechtzeitig aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:udo-bruha@t-online.de
mailto:udo-bruha@t-online.de
mailto:pfarramt.memmelsdorf@elkb.de
http://www.lichteneiche-evangelisch.de/
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Mobile Fußpflege   
             Agnes Fischer    

Hauptstr. 16, 96151 Breitbrunn   
 Hausbesuche n.tel. Vereinb.   

 T.: 09536 / 9218444   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GITARRE für jedes Alter 
 

in der eigenen Wohnung 
 

Tel.: 0174 / 1717913 
 

E-Mail: Bauer-Sabine-S@t-online.de 
 

 
 

 

Familie sucht Bauplatz (500-1.000 qm) oder 
Haus in Scheßlitz oder nächstgelegenem OT. 

 

Tel.: 0961 / 47029383 
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Praxis Dr. Tzschentke 
Unsere Praxis bleibt von Montag, den 08.06.20 

bis Freitag, den 19.06.20 geschlossen! 
Ab Montag, den 22.06.20 sind wir 

wieder für Sie da! 
Vertretung erfolgt durch die ortsansässigen 

Kollegen! 

 

Unsere neuen Öffnungszeiten 
Freitag von 6.00 – 13.00 Uhr 

Samstag von 6.00 – 12.00 Uhr 
 

Unser Chef empfiehlt in dieser Woche: 
Dinkelvollkornbrot, 1kg statt 4,20 €  nur 3,80 € 
Rhabarberkuchen, Familienplatte nur 4,50 € 

 

 

Vorbestellung gerne auch unter 09573 / 6444. 
 

Ab sofort auch wieder Leberkäse von der 
Landmetzgerei Schütz, Serkendorf 

 
 
 

Scheßlitz, Hauptstr. 19, Tel.: 77 22 900 

 

 
Verkaufe 15 Ster Hartholz. 
Trocken, 2 Jahre gelagert. 

 
Tel.: 01520 / 2506984 (ab 15 Uhr) 

 

 
 

Suche ab 01.09. langfristig eine 
4-Zimmerwohnung m. Balkon o. Terrasse zu 

mieten oder ein kleines Grundstück in Scheßlitz u. 
Umgebung. Keine Haustiere. 

 

Tel. oder SMS: 0176 / 61736773 
 

 

Ein herzliches DANKE an alle, die meinen 
 

75. Geburtstag 
 

zu einem unvergesslichen Tag machten. 
 

Danke für jede Zeile, jedes Gespräch, jeden 
Glückwunsch und jede Aufmerksamkeit, die mich 

auf unerwartetem Weg erreichte. 
Dieser Tag hat mir sehr viel Freude bereitet! 

 

Schweisdorf, im Mai 2020 
 

Christel Lieb 
 

 
 

 
Über die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zu meinem 
 

90. Geburtstag 
 

habe ich mich sehr gefreut 
und sage allen Gratulanten 

herzlichen Dank. 
 

Scheßlitz, im Mai 2020 
 

Geog Dütsch 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VORANKÜNDIGUNG: URLAUB DRUCKEREI 
 

Am 31.07. und 07.08.2020 erscheint wegen Urlaub der Druckerei kein Mitteilungsblatt. 
 

 Der letzte Anzeiger vor der Pause erscheint am 24.07.2020. 
 

 Hierfür ist Annahmeschluss am Dienstag, 14.07.2020, 12.00 Uhr. 
 

Um Beachtung wird gebeten 
 


